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Ordnung zur Änderung der Besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung für den weiterbilden-
den Masterstudiengang Beratung Mediation Coaching (MA BMC) an der FH Münster vom 15. Okto-
ber 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 2 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), 
zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 12. Juli 2019 
(GV.NRW. S. 377) und des § 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung für die Bachelor- und 
Masterstudiengänge an der FH Münster hat der Fachbereich Sozialwesen der FH Münster folgende 
Änderungsordnung erlassen: 
 

Fachbereich 
Sozialwesen 
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Artikel 1 

 
Die Besondere Bestimmungen der Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang Be-
ratung Mediation Coaching (MA BMC) an der FH Münster vom 19. März 2014 (Amtliche Bekannt-
machungen Nr. 14/2014, Seite 124-134) werden wie folgt geändert: 

 
1. § 2 Abs. 2 Satz 4 wird wie folgt geändert:  

 
„Berufliche Perspektiven sind einerseits selbständige Tätigkeiten in der Beratung oder als Me-
diator/in bzw. Coach, andererseits spezialisierte Fach-, aber auch Stabs- und Leitungsfunkti-
onen in der Sozialen Arbeit und in anderen Handlungsfeldern.“  

 
2. In § 4 Absatz 2 Satz 1 wird die Zahl „65“ gegen die Zahl „66“ ausgetauscht. 

 
3. § 7 Abs. 8 Satz 2 wird wie folgt geändert:  

 
„Das Ergebnis einer der in Satz 1 genannten Prüfungsleistungen ist der Kandidatin oder dem 
Kandidaten im Anschluss an die Prüfung unter Ausschluss der Öffentlichkeit bekannt zu ge-
ben.“ 

 
4. § 9 Abs. 3 wird wie folgt um die folgenden Sätze 2 bis 5 ergänzt:  

 
„Die Zulassung zur Master-Arbeit erfolgt mit der Ausgabe des Themas spätestens vier Wo-
chen nach Abgabe des Antrags auf Zulassung. Die Ausgabe des Themas erfolgt zwischen 
dem 01. Januar und dem 01. April; die Abgabe hat spätestens bis zum 31.07. zu erfolgen. Im 
Ausnahmefall, insbesondere bei Erkrankungen, kann der Prüfungsausschuss auf einen vor 
Ablauf der Frist gestellten begründeten Antrag eine Nachfrist von bis zu vier Wochen 
gewähren. Die Erstgutachterin oder der Erstgutachter sollen zu dem Antrag gehört werden 
(§ 19 Abs. 3 AT PO). “ 

 
5.  § 9 Abs. 4 wird wie folgt geändert:  

 
„Zur Masterarbeit kann zugelassen werden, wer 
 
a) an der FH Münster im weiterbildenden Masterstudiengang Beratung Mediation 

Coaching als Weiterbildungsstudierende/r eingeschrieben ist und 
b) 1/3 der sonstigen Modulprüfungen absolviert hat, sofern nicht ausnahmsweise eine vor-

herige Zulassung in Betracht kommt.“ 

 
6. Die Anlage erhält folgende Neufassung: 
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Artikel 2 
 
Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der FH Münster veröffentlicht und gilt für alle Studierenden des weiterbildenden 
Masterstudiengangs Beratung Mediation Coaching (MA BMC) an der FH Münster. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Sozialwesen vom 
10.  Juli 2019. 
 
 
Münster, den 15. Oktober 2019 
 

Die Präsidentin 
der FH Münster 

 
Prof. Dr. Ute von Lojewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Gem. § 12 Abs. 5 HG NRW kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des 
Hochschulgesetzes oder des Ordnungs- oder sonstigen Rechts der Hochschule gegen diese Ordnung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 
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